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RS OGH 1991/9/11 9Ob1767/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1991

Norm

ABGB §864a

Rechtssatz

War die Klausel nicht im Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblättern, sondern in einem von einem

Rechtsanwalt ausgearbeiteten ( Miet- )Vertrag - der vor Unterfertigung übersandt wurde - enthalten, fehlt es an den

Voraussetzungen für eine Anwendung des § 864 a ABGB.
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